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Bisherige Plangebietsabgrenzung

„Gem. § 14 (1) BauNVO ist je Aufstellplatz nur eine Nebenanlage zulässig. Der Zugang darf (- auch bei Anbau 
an das Hauptgebäude -) nur von außen möglich sein."

Aufstellplatz

Aufstellplatz

Aufstellplatzflächen

Grenze des räumlichen Geltungbereiches 
der 4. Änderung und 2. Erweiterung

r

Flächen für die Ver- und Entsorgung

Löschwasserteich

GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW
Es sind nur nachfolgende Einfriedigungen zulässig:
1. Im jeweiligen Randbereich zur Abgrenzung des Geltungsbereiches desBebauungsplanes aus festen 

Materialien bis zu einer Höhe von 2,00 m über Geländeniveau.

2. Zwischen den privaten Aufstellplätzen:
a) aus festen Materialien bis zur einer Höhe von 1,20 m über Geländeniveau
b) aus nicht brennbaren festen Materialien bis zu einer Höhe von 1,60 m über Geländeniveau.

3. Zu den Fahrwegen aus festen Materialien bis zu einer Höhe von 1,20m über Geländeniveau.

4. Hecken als Einfriedigungen sind unzulässig

5. Hecken sind nur auf den Aufstellplätzen mit einer max. Höhe von 1,20m über
Geländeniveau zulässig. Zur Grenze der privaten Aufstellplätze und zu den
Fahrwegen müssen sie einen Mindestabstand von 2,50 m einhalten.

Einschließlich der 2. Änderung: Wolters Partner / Coesfeld Juni 2007
Einschließlich der 3. vereinfachte Änderung: Stadt Sassenberg / Dezember 2009

1 : 5001 : 1.000

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Ein-
zelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt
werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist  der Stadt Sassenberg und dem Landschaftsver-
band Westfalen- Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unver-
züglich anzuzeigen ( §§ 15 und 16 DSCHG NRW ).

Für die Dachgeschossnutzung der Wochenendhäuser ist ein baulicher Rettungsweg anzulegen.
Im nördlichen Pflanzgebot sind Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO bis maximal 10,0 m    Grundfläche 
zulässig.
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Einschließlich der 4. Änderung und 2. Erweiterung: Wolters Partner 16.12.2010

Einschließlich der 5. vereinfachte Änderung: Wolters Partner 17.04.2012

vereinfachte Änderung gemäß 
Ratsbeschluß vom 30.10.2012

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) 
in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGENFür die 5. vereinfachte Änderung
1

2

Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 8 (Nebenanlagen)

Abgrenzung der Nutzung SO    und Aufnahme der textlichen Festsetzng N. 93

1

ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am                    gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
vereinfachte Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB. Dieser Beschluß ist am                      
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Sassenberg, den

Gem. § 13 (2) Nr. 2 BauGB wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom                   bis                an der 
Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange in der Zeit
vom                   bis                   an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung ist gem. § 10 BauGB am                      durch den Rat der Stadt als Satzung 
beschlossen worden.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung wurde am                    gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

2

SO
Vereinsheim / Sozialräume

32

In dem Sondergebiet - SO   - sind nur ein Vereinsheim und Sozialräume zulässig.39.
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Die Grundfläche dieser Wochenendhäuser darf 55 qm nicht überschreiten. Ausnahmsweise darf die
Grundfläche bei nachgewiesener nachträglicher Wärmedämmung insgesamt 60 qm betragen.

Im Plangebiet können nach § 23 Abs. 5 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen
nur Abstellräume und Flüssiggasbehälter als Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zugelassen 
werden. Je Aufstellplatz sind dabei maximal zwei Geräteabstellräume mit einer Gesamtgröße von
maximal 10,00 qm Grundfläche zulässig

im SO1

vereinfachte Änderung gemäß
Ratsbeschluß vom 30.10.2012


